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Nachruf  

 
Josef Feuerer 

 

 
 
 
 

 
NACHRUF 

 
Der Landkreis Erding trauert um Altbürgermeister 

 

Josef Feuerer 
 

Herr Feuerer war von 1966 bis 1971 ehrenamtlicher Erster Bürgermeister der 
damaligen Gemeinde Schnaupping, danach von 1971 bis 1978 ehrenamtlicher 

zweiter Bürgermeister des Marktes Isen und bis 1984 Mitglied des Isener 
Marktrates. 

 
Für sein kommunalpolitisches Engagement erhielt er im Jahr 1985 die 

kommunale Dankurkunde. Seine langjährige, engagierte Arbeit verdient 
unseren Dank und unsere Anerkennung. Wir werden Herrn Feuerer stets ein 

ehrendes Andenken bewahren. 

Martin Bayerstorfer 

Landrat 
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Manfred Becker 

 
 

 
 

 

 
NACHRUF 

 
Der Landkreis Erding trauert um den langjährigen Kreisrat und Ehrenringträger des 

Landkreises  
 

Manfred Becker 
 

Der Verstorbene war von 1972 bis 2014 Mitglied des Erdinger Kreistages und von 
1976 – 2008 Vorsitzender der CSU-Fraktion. Mit Engagement und Tatkraft brachte er 
sich innerhalb von sieben Wahlperioden in nahezu allen Ausschüssen als ordentliches 

oder stellvertretendes Mitglied, als Mitglied im Bayerischen Landkreistag, als 
Verbandsrat im Zweckverband für Abfallverwertung Erding-Freising, im Zweckverband 

als Verwaltungsrat der Kreissparkasse Erding-Dorfen, im Zweckverband für 
Geowärme, im Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Kreiskrankenhaus Erding 

und als Vorsitzender des Krankenhauskuratoriums, als Beiratsvorsitzender der 
Fischer´s Stiftungsverwaltungs GmbH, im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft 

und im Vorprüfungsgremium Kulturpreis ein. 
 

Im Jahr 1983 wurde ihm das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland verliehen. 2002 erhielt er das Bundesverdienstkreuz 1. 

Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. 
 

Die Kommunale Dankurkunde erhielt er im Jahr 1990, die Kommunale 
Verdienstmedaille in Bronze im Jahr 2004 und die Kommunale Verdienstmedaille in 

Silber im Jahr 2013. 
 

Die Verdienstmedaille der IHK München-Oberbayern erhielt er im Jahr 1990, 1998 
wurde er mit dem Goldenen Ehrenring der Stadt Oettingen ausgezeichnet. 

 
Im Jahr 2012 erhielt er für seine großen Verdienste den Goldenen Ehrenring des 

Landkreises Erding.  
 
 

Sowohl sein kommunalpolitisches als auch sein wirtschaftliches und soziales 
Engagement in verschiedensten Bereichen verdienen höchsten Respekt, Dank und 

Anerkennung. 
 

Wir werden Herrn Manfred Becker stets ein ehrendes Andenken bewahren und 
sprechen den Angehörigen unser tiefes Mitgefühl aus. 

 

 

 

 

Martin Bayerstorfer 
Landrat  
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Bekanntmachungen  

 
 

Bekanntmachung des Landratsamtes Erding zur Verlängerung der vorläufigen 

Sicherung des Überschwemmungsgebiets an der Strogen, am Strogenkanal, am 

Strogenflutkanal und an der Sempt auf dem Gebiet der Gemeinden Walpertskirchen, 

Bockhorn, Fraunberg, Wartenberg und Langenpreising 

 

 

B e k a n n t m a c h u n g  

zur Verlängerung der vorläufigen Sicherung des vom Wasserwirtschaftsamt München 
ermittelten Überschwemmungsgebiets  

an der Strogen von Flusskilometer 0,6 bis 33,5 (Gewässer II), am Strogenkanal von 
Flusskilometer 0,6 bis 2,9 (Gewässer II), am Strogenflutkanal von Flusskilometer 0,0 bis 

2,4 (Gewässer II) und an der Sempt von Flusskilometer 7,8 bis 12,7 (Gewässer II) 
auf dem Gebiet der Gemeinden Walpertskirchen, Bockhorn, Fraunberg, Wartenberg und 

Langenpreising (Landkreis Erding) 

 

Auf dem im Gebiet der Gemeinden Walpertskirchen, Bockhorn, Fraunberg, Wartenberg 
und Langenpreising im Landkreis Erding wurde das Überschwemmungsgebiet an der 
Strogen von Flusskilometer 0,6 bis 33,5 (Gewässer II), am Strogenkanal von 
Flusskilometer 0,6 bis 2,9 (Gewässer II), am Strogenflutkanal von Flusskilometer 0,0 bis 
2,4 (Gewässer II) und an der Sempt von Flusskilometer 7,8 bis 12,7 (Gewässer II), im 
Folgenden Überschwemmungsgebiet bezeichnet, im Amtsblatt des Landkreises Erding Nr. 
44 vom 28.10.2015 bekanntgemacht. Das Überschwemmungsgebiet gilt damit als 
vorläufig gesichert (§ 76 Abs. 3 WHG i.V.m. Art. 47 Abs. 2 Sätze 1, 2 und 4 BayWG). 
 
Die vorläufige Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren eingestellt wird, 
spätestens jedoch nach Ablauf von fünf Jahren (vgl. Art. 47 Abs. 4 Sätze 1 und 2 BayWG). 
Im begründeten Einzelfall kann die Frist von der Kreisverwaltungsbehörde gemäß Art. 47 
Abs. 4 Satz 3 BayWG verlängert werden.  
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Das Überschwemmungsgebiet wurde durch das Wasserwirtschaftsamt München neu 
berechnet und in den beigefügten Übersichtsplänen vom 08.09.2020 dargestellt. Zudem 
liegt der Abschnitt der Strogen innerhalb des Hochwasserrisikogebietes nach § 73 Abs. 1 
i.V.m. § 73 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 WHG und ist daher verpflichtend als 
Überschwemmungsgebiet festzusetzten (§ 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG).  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und die 
Dokumentation einer von Natur aus bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine 
durchgeführte oder veränderbare Planung handelt.  
 
Das Landratsamt Erding beabsichtigt das Überschwemmungsgebiet zukünftig durch 
Rechtsverordnung festzusetzen. 
 
Aufgrund der Neuberechnungen kann die Festsetzung jedoch nicht bis zum Ablauf der 5-
Jahres-Frist erfolgen.  
 
Das Landratsamt Erding macht aus diesem Grund hiermit bekannt, dass die vorläufige 
Sicherung für das Überschwemmungsgebiet, auf Grundlage der neuen Karten von 2020, 
zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung verlängert wird 
(Art. 47 Abs. 4 Satz 3 BayWG). 
 
Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das 100-jährliche 
Hochwasser (Bemessungshochwasser − HQ100). Ein 100-jährliches Hochwasser wird an 
einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder 
überschritten. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 
100 Jahren auch mehrfach auftreten.  

Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen sind in den 
Übersichtskarten im Maßstab M 1 : 25 000 blau eingefasst. Diese und die Detailkarten im 
Maßstab M 1 : 2 500 können im können zu den üblichen Öffnungszeiten, allerdings nur 
mit vorheriger Terminvereinbarung, im Landratsamt Erding, Dienstgebäude: Freisinger 
Str. 67, 85435 Erding und in den jeweiligen Gemeinden 
 

- Gemeinde Walpertskirchen, Verwaltungsgemeinschaft Hörlkofen,  

Erdinger Straße 8 a, 85457 Wörth, Ortsteil Hörlkofen 

- Gemeinde Bockhorn, Rathausplatz 1, 85461 Bockhorn 

- Gemeinde Fraunberg, Rathausplatz 1, 85447 Fraunberg 

- Gemeinde Wartenberg, Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, Marktplatz 8,  

85456 Wartenberg 
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- Gemeinde Langenpreising, Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg, Marktplatz 8,  

85456 Wartenberg 

sowie im Internet auf der Homepage des Landkreises Erding unter https://www.landkreis-
erding.de/natur-umwelt/wasserrecht/überschwemmungsgebiete/ eingesehen werden.  

 

Aufgrund der seither erfolgten Gesetzesänderung wird im Folgenden nochmals auf 

die Rechtsfolgen der vorläufigen Sicherung hingewiesen:  

Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit Abs. 8 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer 
Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in sonstigen Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch (BauGB) untersagt. Das Verbot gilt nicht, wenn die Ausweisung 
ausschließlich der Verbesserung des Hochwasserschutzes dient, sowie für Bauleitpläne 
für Häfen und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG).  

Ausnahmsweise kann das Landratsamt (Kreisverwaltungsbehörde) Erding abweichend 
von genannten Verbot nach § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG die Ausweisung neuer Baugebiete 
unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen. 

Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Gemeinde bei der Aufstellung, 
Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder 
§ 34 BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu 
berücksichtigen: 
 

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben. 

 

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB entsprechend. 

Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder 
Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt. Das 
Verbot gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und 
Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes des 
Messwesens (§ 78 Abs. 4 Satz 2 WHG). 

Im Einzelfall kann das Landratsamt (Kreisverwaltungsbehörde) Erding abweichend von 
§ 78 Abs. 4 Satz 1 WHG die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den 
§§ 30, 33, 34 und 35 BauGB gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn  

https://www.landkreis-erding.de/natur-umwelt/wasserrecht/überschwemmungsgebiete/
https://www.landkreis-erding.de/natur-umwelt/wasserrecht/überschwemmungsgebiete/
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1. das Vorhaben 

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von 

verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert, 

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder 

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können. 

 

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf 
die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG). 

Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten ebenfalls untersagt: 
 

1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern 

können, 

2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die 

Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden, 

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen, 

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss 

behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden 

Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen, 

7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 

8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

 

Die zuvor genannten Verbote nach § 78a Abs. 1 gelten nicht für Maßnahmen des 
Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und 
Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes, einschließlich Maßnahmen zur 
Verbesserung oder Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des Wasserabflusses 
auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens sowie für Handlungen, die für den 
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Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen 
erforderlich sind. 

Das Landratsamt (Kreisverwaltungsbehörde) Erding kann im Einzelfall abweichend von 
den zuvor genannten Verboten Maßnahmen zulassen, wenn  
 

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen, 

2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden und 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten sind 

  

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können 
(§ 78a Abs. 2 Satz 1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genannten Nummern 2 und 
3 sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG). 

 

Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen oder 
widerrufen werden (§ 78a Abs. 2 Satz 2 WHG). 

Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebieten im Falle einer unmittelbar bevorstehenden 
Hochwassergefahr Gegenstände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer 
unverzüglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. 

Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebieten verboten. Das Landratsamt Erding kann auf 
Antrag Ausnahmen zulassen, wenn keine anderen weniger wassergefährdenden 
Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die 
Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird. 

Heizölverbraucheranlagen, die in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 
vorhanden sind, sind gemäß § 78c Abs. 2 WHG vom Betreiber bis zum 5. Januar 2023 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher nachzurüsten. 
Sollten Heizölverbraucheranlagen wesentlich geändert werden, so sind diese zum 
Zeitpunkt der Änderung hochwassersicher nachzurüsten. 

In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Für Jauche-, Gülle- 
und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten 
anstelle des § 50 insbesondere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. 



 
Amtsblatt 
 

Ausgabe 43 
Mittwoch 28.10.2020 
 
 
 

Seite 580 
 
 

Zudem haben Betreiber prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und 
-intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 AwSV zu beachten. 
 
Hinweis: 
Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden im 
Internet unter 
https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm  
im „Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ (IÜG) für  
die Öffentlichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informationen über 
Überschwemmungsgebiete sowie rechtliche Grundlagen und Hinweise zum 
Festsetzungsverfahren enthalten. Wasserspiegellagen sind beim zuständigen 
Wasserwirtschaftsamt zu erfragen. 
 
 
Landratsamt Erding.  
Erding,  
 
 
gez. 
 
Martin Bayerstorfer 
Landrat 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm
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Bekanntmachung des Landratsamtes Erding zur vorläufigen Sicherung des 

Überschwemmungsgebiets am Schinderbach im Markt Isen 

 

 
Bekanntmachnung 

 
des Landratsamtes Erding zur vorläufigen Sicherung des vom 

Wasserwirtschaftsamt München ermittelten Überschwemmungsgebiets des 
Schinderbaches (Fluss-km 0,0 bis Fluss-km 2,1) im Markt Isen 

 
 

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, 
aktiv vorzusorgen, um Hochwasserschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, 
die Gebiete zu ermitteln, die bei Hochwasser voraussichtlich überschwemmt werden. Das 
Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet deshalb die Wasserwirtschaftsämter die 
Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu kartieren (Art. 46 Abs. 1 des 
Bayerischen Wassergesetzes – BayWG).  
 
Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist das 100–jährliche 
Hochwasser (Bemessungshochwasser – HQ100). Ein 100–jährliches Hochwasser wird im 
statistischen Mittel in hundert Jahren einmal erreicht oder überschritten. Da es sich um 
einen statistischen Wert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren auch 
mehrfach auftreten. 
 
Für den Schinderbach im Markt Isen im Landkreis Erding wurde das 
Überschwemmungsgebiet neu berechnet und in dem anliegenden Übersichtsplan 
dargestellt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung 
und Dokumentation einer von Natur aus bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine 
durchgeführte oder veränderbare Planung handelt. 
 
Die überschwemmten Flächen sind in der Übersichtskarte Maßstab 1:25.000 blau 
eingefasst dargestellt. Diese und der detaillierte Lageplan im Maßstab 1:2.500 können zu 
den üblichen Öffnungszeiten nur mit Terminvereinbarung im Landratsamt Erding, 
Dienstgebäude: Freisinger Str. 67, 85435 Erding, 1. Stock, Zimmer 100 und im Markt Isen, 
Münchner Straße 12, 84424 Isen sowie im Internet auf der Homepage des Landkreises 
Erding unter https://www.landkreis-erding.de/natur-
umwelt/wasserrecht/überschwemmungsgebiete/ eingesehen werden.  
 

https://www.landkreis-erding.de/natur-umwelt/wasserrecht/überschwemmungsgebiete/
https://www.landkreis-erding.de/natur-umwelt/wasserrecht/überschwemmungsgebiete/


 
Amtsblatt 
 

Ausgabe 43 
Mittwoch 28.10.2020 
 
 
 

Seite 584 
 
 

Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsgebiet dargestellten 
Flächen als vorläufig gesicherte Gebiete (§ 76 Abs. 3 WHG, Art. 47 BayWG). Damit sind 
folgende Rechtswirkungen verbunden: 
 
 
Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist grundsätzlich untersagt  
 
- gemäß § 78 Abs. 1 WHG die Ausweisung von neuen Baugebieten im Außenbereich in 

Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch,  
 
- gemäß § 78 Abs. 4 WHG die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den 

§§ 30, 33, 34 und 35 des Baugesetzbuches, 
 
- gemäß § 78a Abs. 1 WHG  

 
1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss 

behindern können, 
2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es 

sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und 
Forstwirtschaft eingesetzt werden, 

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen, 
4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den 

Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 
5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des 

vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 
WHG entgegenstehen, 

7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

 
Dies gilt nicht für Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der 
Gewässer- und Deichunterhaltung, des Hochwasserschutzes sowie für Handlungen, die für den Betrieb 
von zugelassenen Anlagen oder im Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen erforderlich sind. 

 
- gemäß § 78c  Abs. 1 die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen 

 
 

Das Landratsamt Erding kann unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG die 
Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, gemäß § 78 Abs. 5 WHG die 
Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen im Einzelfall genehmigen und gemäß § 
78a Abs. 2 WHG Maßnahmen nach den o.g. Nummern 1- 8 zulassen. 
Heizölverbraucheranlagen können gemäß § 78c Abs. 1 Satz 2 WHG genehmigt werden, 
sofern nachweislich keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zur 
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Verfügung stehen und die Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet werden 
kann. 
 
 
Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für die weitere Entscheidung des Landratsamtes 
Erding über die Festsetzung eines Überschwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. 
Die vorläufige Sicherung endet, sobald die Rechtsverordnung zur Festsetzung des 
Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren eingestellt wird 
(Art. 47 Abs. 4 Satz 1 BayWG). Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf Jahren (Art. 47 
Abs. 4 Satz 2 BayWG). Im begründeten Einzelfall kann die Frist von der 
Kreisverwaltungsbehörde höchstens um zwei weitere Jahre verlängert werden (Art. 47 
Abs. 4 Satz 3 BayWG). 
 
 
Hinweise: 
Alle ermittelten und festgesetzten Überschwemmungsgebiete werden zudem im Internet 
unter der Adresse 
http://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm 
im „Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ für die 
Öffentlichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informationen über 
Überschwemmungsgebiete sowie rechtliche Grundlagen und Hinweise zum 
Festsetzungsverfahren enthalten. 
 
Für die Prüfung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen in vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebieten gilt § 46 der Anlagenverordnung (AwSV). 
 
 
Landratsamt Erding 
Erding, 06.10.2020 
 
 
 
gez. 
 
Martin Bayerstorfer 
Landrat 
 
 

http://www.lfu.bayern.de/wasser/hw_ue_gebiete/informationsdienst/index.htm
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Rentenberatung  

 

 
Staatliches Versicherungsamt 

Rentenberatung 
 
Das Landratsamt Erding unterstützt Ihre Gemeinde und bietet 
folgende Serviceleistungen an: 
 

- Beratung und Unterstützung bei Rentenanträgen aller Art 
- Beglaubigung von Originalunterlagen für den  
  Rententräger 
- Klärung Ihres Rentenkontos 
- allgemeine Auskünfte zu sozialversicherungsrechtlichen  
  Fragen 

 
Landratsamt Erding, Alois-Schießl-Platz 8, 85435 Erding 

Heike Leugner  
Tel. 08122/58-1074 

https://www.landkreis-erding.de/familie-jugend-arbeit-soziales-
auslaenderwesen/soziales/senioren-behinderte-und-

soziales/rentenangelegenheiten/ 
 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 
 

Termine  
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Kommunale Wohnberatung  

 

Kommunale Wohnberatung – Im Alter in den eigenen 
vier Wänden 

 
Kostenlose, unverbindliche, unabhängige, vertrauliche und neutrale 
Beratung durch unsere Zertifizierte Wohnberaterin – gern auch bei 

Ihnen zu Hause. 
Fachbereich 22 - Soziales: Beate Barz Tel. 08122/58-1336 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 
 

gefördert durch: 
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Blutspendetermine 

 
Datum Plz Terminort Terminlokal Anschrift Erw. 

Spender 
Termin 
Anfang 

Termin 
Ende 

02.11.2020 85435 Erding Stadthalle Alois-Schießl-
Platz 1 

- 15:00 20:00 

03.11.2020 85435 Erding Stadthalle Alois-Schießl-
Platz 1 

- 15:00 20:00 

09.12.2020 84405 Dorfen Jakobmayer 
Kulturzentrum 

Unterer Markt 
34 

- 16:00 20:00 

10.12.2020 84405 Dorfen Jakobmayer 
Kulturzentrum 

Unterer Markt 
34 

- 16:00 20:00 

 
 
 
 

Anmelden zur Sprechstunde der Familienberatung Ismaning in der Caritas Kinderburg 

in Erding 

Kostenlose Sprechstunde der Familienberatung Ismaning in der Caritas Kinderburg in Erding ist 
jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr.  

Eine Schwangerschaftskonfliktberatung nach §219 und das Ausstellen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Beratungsbescheinigung sind ebenso möglich wie eine individuelle Beratung und Begleitung während der 
gesamten Schwangerschaft und nach der Geburt. Die Familienberatung Ismaning informiert ferner über alle 
staatlichen und finanziellen Hilfen und vermittelt diese auch, z. B. bei der „Landesstiftung Hilfe für Mutter und 
Kind“. 
 

Begleitung und Unterstützung beim Übergang vom Paar zum Elternsein, Beratung bei Paar-/Eheproblemen, 
Erarbeitung von Lösungen bei sexuellen Problemen sowie Unterstützung bei der Suche nach Lösungen in 
konfliktreichen Paar- und Familienphasen (z.B. Patchworkfamilien) sind u. a. weitere Angebote der 
Beratungsstelle. 
 

Für die Sprechstunden ist eine Terminvereinbarung erforderlich, die unter der Telefonnummer der 
Familienberatung Ismaning (089/960799-50, -51) möglich ist. 

 
 
 

 
 

http://www.kms-erding.de/ 
 

http://www.kms-erding.de/
http://www.kms-erding.de/
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http://www.vhs-erding.de/ 
 
 
 
 

 
 

Landkreisbibliothek  
im Anne-Frank-Gymnasium 

https://www.landkreis-erding.de/kultur-bildung-sport/landkreisbibliothek/  
 

Öffnungszeiten während der Schulzeit 
 

Vormittag   Nachmittag 
Montag   8:00-12:00 Uhr    13:00-16:30 Uhr 
Dienstag  8:00-12:00 Uhr     geschlossen 
Mittwoch   8:00-12:00 Uhr    13:00-16:30 Uhr 
Donnerstag  8:00-12:00 Uhr    13:00-17:00 Uhr 
Freitag    8:00-12:00 Uhr     geschlossen 
 

Es gelten jedoch bestimmte Auflagen: 
https://www.landkreis-erding.de/media/7687/aushang-wegen-corona-auflagen_fuer-hp.pdf 

http://www.vhs-erding.de/
https://www.landkreis-erding.de/kultur-bildung-sport/landkreisbibliothek/
https://www.landkreis-erding.de/media/7687/aushang-wegen-corona-auflagen_fuer-hp.pdf
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Rat und Hilfe 

 

Informationen über das Landratsamt Erding, Abteilung Jugend und Soziales, und die 
Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Erding gibt es auch im Internet: 

http://www.jugendamt-erding.de 
http://www.erziehungsberatung-erding.de 

 

Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  
für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 

Marietta Wolf 
Landratsamt Erding 

Tel. 08122 / 58-1429, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de 

 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen 

http://www.schwanger-in-erding.de 
E-Mail: schwanger@lra-ed.de 

 

 Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden  
psychosozialen Fragen 

 Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 
 
Landratsamt Erding   Roßmayrgasse 13 
Abt. 5 – Gesundheitsamt  85435 Erding 
     Tel. 08122/58-1430 
 

Termine nach Vereinbarung 
 

 
 

Rat und Hilfe für Frauen in Not 
Tel. 08122/976242 

 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 

sind rund um die Uhr erreichbar. 
Anrufe werden streng vertraulich behandelt. 

 

http://www.jugendamt-erding.de/
http://www.erziehungsberatung-erding.de/
mailto:gleichstellung@lra-ed.de
http://www.schwanger-in-erding.de/
mailto:schwanger@lra-ed.de
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Information und Beratung über alle 
betreuungsrechtlichen Fragen 

Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und 
Patientenverfügung 

Fachbereich 22- Soziales: Frau Friedrich Tel. 08122-581191  
oder Frau Kless Tel. 08122-581309  

nach tel. Terminvereinbarung 
 

 
 
 
 
 

Ganzjährig jeden Freitag von 11:30 bis 16:00 Uhr direkt an der B15 
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Freitags, außer Feiertage, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 

März bis Dezember, am Dorfplatz in Moosen. 

 

 
Bauernhausmuseum des Landkreises Erding 

Taufkirchener Str. 24 
85435 Erding 

Öffnungszeiten:  
jährlich geöffnet von  

Ostersonntag bis Ende Oktober 

an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
von 10:00 bis 17:00 Uhr  
(Einlass bis 16:30 Uhr) 
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Bauernmarkt 
im Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

 

             
 
 

             
 

jeden Freitag 
 

(bei Feiertagen bereits am Donnerstag) 

12:00 – 16:30 Uhr 

 
Martin Bayerstorfer, Landrat 

 


